
 Jetzt als
 Vertreter*in 

kandidieren!

GESTALTEN SIE 
DIE ZUKUNFT IHRER 
GENOSSENSCHAFT 
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Gartenstadt Hamburg eG
Wohnungsgenossenschaft
Berner Allee 31a
22159 Hamburg
Tel. 040 644106-0
www.gartenstadt-hamburg.de

Ihre K
andidatur m

uss bis  
spätestens 16. M

ärz 2021 
bei der G

artenstadt 
H

am
burg eingegangen sein!

Zeitplan/Fristen für die 
Wahl zur Vertreterversammlung:

 Di 16.02.2021 - Di 02.03.2021 12:00 Uhr*
 Auslage der Wählerliste in der Geschäftsstelle

 Di 02.03.2021 12:00 Uhr*
 Ende der Einspruchsfrist gegen die Wählerliste

 Di 16.02.2021 - Di 16.03.2021 12:00 Uhr*
 Frist zur Einreichung von Kandidatenvorschlägen

 ab Fr 19.03.2021
 Veröffentlichung der Kandidatenvorschläge 
 (Geschäftsstelle und www.gartenstadt-hamburg.de)

 Do 08.04.2021 - Do 06.05.2021 12:00 Uhr*
 Durchführung der Wahl

 Fr 07.05.2021
 Auszählung

 Mai/Juni 2021
 Veröffentlichung des Wahlergebnisses in  
 der Mitgliederzeitschrift „bei uns“ und unter  
 www.gartenstadt-hamburg.de

 *Eingang Geschäftsstelle/Fristende

Noch Fragen?
Dann wenden Sie sich an unsere Ansprechpartnerin 
für die Vertreterwahl 2021:
Marlies König
Tel. 644106-10
vertreterwahl@gartenstadt-hamburg.de
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Dann kandidieren Sie jetzt für die 
Vertreterwahl 2021! Ihre Kandidatur 
muss bis zum 16. März 2021 bei der 
Gartenstadt Hamburg eingegangen sein.

Was macht ein*e Vertreter*in?
Die Hauptaufgabe der Vertreter*innen ist die Teilnahme 
an der ordentlichen Vertreterversammlung, die einmal 
jährlich stattfindet. Dort haben die Vertreter*innen die 
Möglichkeit, direkt und demokratisch auf die Entwicklung 
der Genossenschaft einzuwirken. So entscheiden die 
Vertreter*innen beispielsweise über den Jahresabschluss, 
die Gewinnverwendung und die Entlastung von Vorstand 
und Aufsichtsrat. Sie wählen die Aufsichtsratsmitglieder 
und stimmen über Satzungsänderungen ab.

Wie groß ist der zeitliche Aufwand?
Die Amtszeit der Vertreter*innen dauert fünf Jahre. Der 
zeitliche Aufwand in diesem Zeitraum ist überschaubar: 
Neben der Vertreterversammlung sind Sie zu weiteren 
Veranstaltungen speziell für die Vertreter*innen 
eingeladen, in denen Sie über die Arbeit der 
Genossenschaft informiert werden.

Welche Vorkenntnisse sind nötig?
Sie benötigen keine speziellen Vorkenntnisse! Damit 
Sie das Amt bestmöglich ausüben können, werden Sie 
über alle wichtigen Vorhaben der Gartenstadt Hamburg 
informiert und regelmäßig zu Veranstaltungen eingeladen.

Wie werde ich Vertreter/in?
Jedes volljährige und unbeschränkt geschäftsfähige 
Mitglied der Gartenstadt Hamburg kann kandidieren. 
Bewerben Sie sich bis zum 16. März 2021 (Eingang 
bei der Genossenschaft). Füllen Sie dazu einfach die 
nebenstehende Postkarte aus und werfen Sie sie in den 
Briefkasten der Geschäftsstelle. Sie können die Karte 
auch per Post an uns senden. Das Porto übernehmen wir.
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Wann wird gewählt?
Die Vertreterwahl findet vom 8. April bis 6. Mai 2021 
per Briefwahl statt.

Was wird gewählt?
Die Mitglieder der Gartenstadt Hamburg wählen ihre 
Vertreter*innen und Ersatzvertreter*innen für die 
Vertreterversammlung. In der Satzung ist geregelt, 
dass die Vertreterwahl alle fünf Jahre stattfindet.
Die Vertreterversammlung ist das wichtigste Organ 
unserer Genossenschaft. In ihr zeigt sich die demokra-
tische Genossenschaftsidee. Jede*r Vertreter*in hat in-
nerhalb der Vertreterversammlung genau eine Stimme, 
unabhängig von der Zahl der gezeichneten Geschäfts-
anteile. Die Vertreter*innen sind aktiv in die Entwicklung 
unserer Genossenschaft eingebunden und können die 
Zukunft der Gartenstadt Hamburg mitgestalten.

Wer darf wählen?
Alle Mitglieder der Gartenstadt Hamburg können von 
ihrem Wahlrecht Gebrauch machen. Die Anzahl der 
Vertreter*innen pro Wahlbezirk ist durch die Satzung 
geregelt. Auf je 50 Mitglieder im Wahlbezirk ist je ein*e 
Vertreter*in zu wählen. Wer Vertreter*in oder Ersatzver-
treter*in wird, entscheidet die Platzierung nach erreich-
ten Wählerstimmen.

VORSTAND

MITGLIEDER

AUFSICHTSRATVERTRETER

betreuen

MITARBEITER

beschäftigt

wählen

wählen

bestellt

SIE SIND AM 
VERTRETERAMT 
INTERESSIERT?


